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12. Begmndung zum Bebauungsplan 

1) Allgemeines 

Gernaß 5 1 (3) und 5 2 (1) BauGB in der Fassung der Bekctnntrnachung vom 27.08.1897 
(BG8l. I S. 2141), zuletzt geandert durch 5erichtigung vom 18.01.1998 (BGBI. I S. 133, soll 
der Bebauungsplan Nr. I I St 37 Wohnbebauung Travestrak / Rheinallee" im Sinne einer 
angestrebten Nachverdichtung und zur Ergänzung des baulichen Bestandes im Umfeld des 
Plangsbietes aufgestellt und der FNP gemäß 5 8 (3) BauGB irn Pamllelverfahren geändert 
werden. 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sennestdt, Flur 5. Das Gebiet ist räumlich abge- 
grenzt 

im Westen durch die östliche Grenze des Flurstückes 1791 (Rheinallee) üw., 
im Norden und im Osten durch eine diagonale Linie zwischen Traveatraße und Rhein- 
al le,  
irn Suden durch die nordliche Grenze des Flurstückes 21 ii (Travastraße) tlw,. 

Der Humliche Geitungsbereich entsprechend der Abgrenzung hat eine von rd. 0,91 
ha und umfasst einen südwestlichen Teilbereich des Flurstilekes 2274. 

3) Planungsrechtliche Grundlage 

Mit dem Bebauungsplan Nr. I / St 37 'Wohnbebauung Travestraße I Rheinallee" wird dem 
Erfordernis der stadtebaulichen Entwicklung und Ordnung irn Sinne des 5 I (3) BauGB 
Rechnung getragen. 

Der zukOnflige Eigentümer der für die nun zulassige Bebauung in Rede stehenden Flur- 
stUcksteiiflächen hat sich bereit und in der Lage eiklart, samtliehe Planungsleistungen zur 
Erlangung des Planungsrechtes für den Bebauungsplan und die Ersch!ießungskosten zu 
übernehmen. 

4) Planungserfordernis 

Mit dem P langebiet steht zu den heute bereits in der Nachbarschaft vorhandenen übewie 
gend wohngenutzten Bereichen an der Travestraße I Rheinallee im lnnenbereich des Stadt- 
bezirkes Sennestadt eine Flache zur Erg anzung mit Wohnnutzungen bzw, Einrichtungen, die 
der Versorgung des Gebietes dienen zur VerKlgung. 
FUr den Planfiereich gibt es konkrete Nachfragen für die Wohn- / Einzelhandels- bzw. 
Dienstleistungsnutzungen. 

Bereits im Rahmen einer Arbeitstag ung zur Wohnungsbauentwicklung der Sennestadt im 
November 1995 wurde der Standort Travestraße" im Sinne einer möglichen Nachverdich- 
tung diskutiert und von den Beteiligten aus Kommunalpotitik und Stadtverwaltung für sinnvoll 
angesehen. 
Der Aspekt der WachverdicMung stellt gerade für den Stadtbezirk Sgnnestadt eine Chance 



fIlr die Schaffung nsuer Angebote von Wohnbauflächen und Wohnfolgeeimichtungen dar. 
Insbesondere gilt dieses fUr die nördliche Sennestadt, deren weitere Siedtungsentwicklung in 
den freien, unbebauten Raum aufgrund von landschafts- und naturräumlchen sowie Wasser- 
rechtlichen Einschmnkungen an Grenzen stlißt. 

5 )  Bestand 

Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Sennestadt, einem Nebenzentrum der Stadt Bietefeld, 
südlich des feutoburger Waldes. Innerhalb der Sennestadt liegt die in Rede stehende Flä- 
che in der sogenannten Nordstadt, nördlich der Paderbomer Strab (Landstraße L 756, 
ehemalige B 68). Hier befindet sich die Flache im Bereich der Einmandung der Travestraße 
auf die Rheinallee, die neben der Elbealiee einer der beiden pragenden NordSUd- 
Straßenverlaufe irn Stadtgrundriss der Nordstadt ist. 

Das Bebauungsplangebiet Ist Teil eines vorhandenen und ausgebauten Grünzuges und 
heute dem Außenbereich zuzuordnen. Der Uberwiegende Teil der Fläche innerhalb des 
Geitungsbereiches des Bebauungsplans Nr. I I St 37 'Wohnbebauung Travestraße I Rhein- 
allee" (Grdße: rd. 0,91 ha) wird z.Zt. als Buskehre / Buswendeplatz genutzt. Diese Nutzung 
soll aufgegeben werden, da sich hinsichtlich des Wendens der Schulbusse der Linbn 81 und 
182 andere Lösungen im Umfeld abzeichnen. Das 8uswenden soll zuklinffig im Bereich des 
dffentlichen Parkplatzes an der Elbeallee oder im Bereich des Sportzentrums an der Trave- 
straße erfolgen. Hier ist auch eine Bushaitestelle vorhanden. DarOber hinaus ist diese Flache 
sowie die im Norden des Geitungsbereiches gelegene Flache Bestandteil der zentralen öf- 
fentlichen GrCZnfiäche des Siedlungsbereiches der nordlichen ~ennestadt. Irn Nah bereich der 
Flache befinden sich - südlich des Spartparks - eine Minigolf-Anlage und eine Mountain- 
Bike-Anlage mit der dazugehdtigen Stellplakanlage an der Rheinallee. Während die Mini- 
g olf-Anlage durch den Gettungsbereich des Bebauungsplans nicht berührt wird, wird die 
Mountain-BikeAnlage (aufgeschlltteter Sandhugel) ersattlos entfernt. Im Bereich der 
Mountain-BibAnlage ist die Wiederherstellung des Sandtrockenrasens durch Neuancaat 
vorgesehen. Das Grundgefüge der öffentlichen GrSlnfIactia bleibt somit erhalten. 

Westlich der Rheinallee befinden sich Versorg ungseinrichtungen im Sinne einer Nahversor- 
gung der umliegenden wohngenutzten Gebaude. Dabei stellt der Gesch~sswohnungsbau 
(westlich dar Rheinallee, sUdlich des Grünzuges) eine stadtebauliche Dominante dar, die 
den Siedlungsauhkt nach dem Grllnzug deutlich macht. Zu dieser baulichen Akzentuienrng 
fehlt mit der heute im EinmUndungsbereich vorhandenen unbebauten Flache die Entspre- 
chung auf der trstlichen Seite der Rheinallee. 

Slidlich der Travestraße sowie entlang der Rheinallee setzt sich die Wohnbaunuttung fort. 
ostiich des Plangebietes schlieM an die Minigolfanlage eine Fläche fUr Gemeinbedarf mit 
Schwimmbad, Sporthalle und Schujbauten an. 

Das Plangebiet befinden sich demnach in unmittelbarer Nahe zu dem Freizeitbereich I 
Sportpark I Grünzug im Norden sowie den Versorgungseinrichtungen an der Rheinallee und 
den tnfrastniMureinri&tungen an der Travestrau. 

Innerhalb des Gekungsbereiches das Bebauungsplanes liegt eine unterirdische DN 1 50 St 
Erdgashochdruckleitung der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Sie ist in ihrer Lage gernaß § 9 (1) 
1 3 BauGB im NutPungspian gekennzeichnet. Hier ist eine Verlegung der Leitung notwendig. 
Die geänderte Leitungsflihrung wird im Mutzungsplan nachrichtlich dargestellt. 



6)  Art und Maß der Nutruqg 

Die stadtebaulicfie Situation irn Bereich der EinmUndung Travestraße I Rheinalk, gskenn- 
zeichnet durch eine zweiseitige Bebauung und eine einseitige unbebaute Flache, lasst zur 
Betonung der Ecksituaüon mit ihrem Charakter eines Silungsaufkaktes nach dem Grtlnzug 
eine erganzende bauliche Form zu. Diese Bebauung kann von der NuQungsstmktur dem 
Wohnen wie der Unterbringung von Dienstleistungs- und Versorg ungseinrichtungan für die 
Bewohner dieses Bereiches gleichermaßen zugefli hrt werden. 

Für die Baugebiete wird hinsichtlich der Art der Nutzung eine Festsetzung als allgemeines 
Wohngebiet (WA) getroffen. Hiermit wird auf die umliegende 6ebauung und die vorhandene 
Nutzungsstniktur reagiert. Dabei werden die allgemein zulässigen Nutzungen wie 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (3 4 (2) 
Z i r  3 BauNVO) sowie die ausnahmsweise zulassgen Nutzungen wie 
Betriebe des bherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen (Ausschluss jeweils 
lediglich für die nicht entlang der Travestrak gelegenen Baugebiete -WA 1-), sonstige 
nicht storende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstelkn (5 4 ( 3 ) , Z i r  1-5 
BauNVO) 

ausgeschlossen. 

Mit dieser EinschHnkung der zulässigen Arten der Nutzung soll die angestrebte phnerische 
Zielsetzung einer Z unrerffigungstellung von Baufläche vorrangig für die Wohnnutzung er- 
reicht werden. 

Die neu zulassige Bebauung soll durch eine kompakte Gebäudestnrktur bestimmt werden, 
die mit der in Gegenlage befindlichen mehrgeschossigsn Bebauung Ubereinstimmt. 

Zur Travestrak hin ist ein straßenbege bitender rweigeschossiger Bau körper mit flachge- 
neigtem Dach festgesetzt. Der Baukbrper geht in Richtung Rheinallee in einen eingeschas- 
sigen Mittelbau U h r .  Das Gebäude endet, zur Rheinallee orientiert, in einem zweigeschos- 
sigan Gebaudeteil mit quadratischer Gnrndflache. Die StraQenfluchten werden durch die 
vorgesehene Bebauung aufgenommen und akzentuiert. Das Gebäude ist fllr eine mdgliche 
Nutzung durch Dienstleistung / Einzelhandel vorgesehen, die der Verso~ung des Gebietes 
dienen. 

Im Baugebiet entlang der Travestraße sind Wohnnutzungen ebenso zuiiissig wie der Ver- 
sorgung des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stören- 
de Handwerksbetriebs, Betriebe des Beherbarg ungsgewerbes, Anlagen der Verwaltung. Die 
notwendigen Flachen fCir die Stellpl4tze dieser Gebäude befinden sich ndrdtich der Bebau- 
ung und sind von der Rheinallee aus zu erschliebn. 

lm nördlichen Teil des Plangebietes werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
die planungarectitlichen Voraussetzungen für die Errichtung von drei Baukörpern geschaf- 
fen. Hier aind Gebäude mit quadratischen Grundfllchsn und mindestens drei Voltgeschos- 
sen zuzUg lich einem Staffelgeschoss zulgssig . Die Uberbaubaren Flächen sind Für die 
Wohnnlitzung sowie Wr die Unterbringung von der Versorgung des Gebietes dienenden Lä- 
den, Schank- und Speisewirtschafken sowie nicht stdrenden Handwerksbetrieben vogese- 
hen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Vemttungen sind hier ebenso 
ai wnismhln~c:~n wie iannntiria nirht e f i i r ~ d n  G n u r n r h a h ~ r  Gnrbnhni ihntrinb~ irnd 



Tankstellen. Die mehrgeschossigen Baukorper wirken dabei vemitielnd zwischen dem Ge 
schosswohnungsbau nordwestlich der Rheinallee und *der ein- bis zweigegchossigen Be- 
bauung südlich der Travestrab. 
Die notwendigen Flächen ftir die ebenerdigen Stellplätze und Carports sind jeweils östlich 
und nördlich der Baukorper ausgewiesen, zum einen durch Umwandlung der Fhche Buskah- 
re mit Zufahrt von der Travestraße, zum anderen durch Erganzung des vorhandenen Park- 
platzes im Morden mit Zufahrt von der Rheinallee. 

Mordlich der quadratischen Baukörper ist die Aufnahme der Verbindung des Fußweges in- 
nehatb des GrOnruges westlich der Rhehalb vorgesehen. Über den im Plan gelegenen 
Weg soll die Verbindung mit dem vorhandenen Geh- und Radweg innerhalb der Verkehrsfiä- 
Ehe entlang dar Travestraße planungsrectitlich sichergestellt werden. Die Ecke TravestraBe I 
Rheinallee soll zukllnftig auch für die &fentlichkeit begehbar bleiben und sich mit den We- 
gen in das System der Wegeverbindungen der Sennestadt einfagen. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb der Sennestadt mit ihrer ~Mdtebaulich hohen 
Wertigkeit sind baugestakerische Festsetzungen a ts örtliche Bauvorschriflen auf dar Grund- 
lage des § 9 (4) BauGB in Vehindung mit § 86 der Landesbauordnung NRW getroffen wor- 
den. 

Die baugestalterischen Festsetzungen regeln darIlber hinaus das Erscheinungsbild des 
Neubaugebietes hinsichtlich der straßenraurnbegieiinden Grundstücksgrenqen und deren 
EinfTiedungen sowie hinsichtlich der HiiBe der einzelnen Baukorper. 

Gleichzeitig sdt eine gewisse Einheitlichkeit der Material- und Farbenauswahl für Fassaden 
und Dacher einen Beitrag zur Darstellung des Gebietes ab Gesamtheit mit dem Umfeld lie 
fern. 

Die Festsetzungen beziehen sich auf 

Glederungselemente der Fassaden, 
Dachformen, 
Dachneigung , 
Dachgauben und Dacheinschnitte 
Vorba U ten 
Vordächer und Markisen 
Offn ungen 
Materialien und Farbgebungen 
Werbeanlagen 
Dacheind&ungsmaterialien 
Hohe der baulichen Anlagen 
Einfriedungen . 

Die Regelung dieser Aspekte dient zur Durehfllhning der baugestalterischen Absichten für 
die außere Gestalt von baulichen Anlagen sowie von Grundstilcken in dem Plangebiet, wel- 
ches sich nicht zuletzt wegen seiner stadtMumlich exponierten Lage stddtebaulich und 
stadtgestaiterisch in das Gssamtgefllge der Sennestadt einfügen so1 I. 

Irn Rahmen der planungsrechtiichen Festsetzungen sind zur Baugestalt Festsetzungen auf- 
genommen worden, die in einem unmittelbaren Zwemmenhang mit der stadte- und hoch- 
baulichen Auspragung der einzelnen Baukörper stehen. 



Mit den getmfknen Festsetzungen wird nicht in die individuelle Gestaltungsfreiheit dar spä- 
teren Bauherm eingegriff8n. Es erscheint aber vor dem Hintergrund der noch nicht bekann- 
ten Einzelbauherrn im Sinne der HomgmMt und Darstellung des Gebietes geboten, hin- 
sichtlich der o,g. Aspekte ein Mindestmaß an Regulierung vorzunehmen. 

Dieses gilt auch für die getromen Bsthrnungan zur Gnindstlickseinfriedung irn Hinbllck 
auf das Angrenzen an Meritliche Verkehrsflerichen und Grtinflachen sowie zu den Werbean- 
lagen. Mit den Bestimmungen zur Einfriedung soll eine fiir den Standort anzustrebende und 
für die Sennestadt typisch Vernetzung von offentlichem und privatem Raum erreicht wer- 
den. Diesem wurde eine Abschottung und Abriegelung durch zu massive Einfriedungen ge- 
rade zu dem offentlicheri Raum widersprechen. 

7) Belange des Verkehrs 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt Uber die umgebenden Straßen. Eine innere öf- 
fentliche FahmrschlieBung ist nicht notwendig. Innerhalb das Plangebietes befinden sich 
ausschließlich privat zu widmende Zuwege, die durch Geh- und Fahrrechte planungsrecht- 
lich gesichert werden. 

Hinsichtlich des öffentlichen Personenßahverkehrs {C)PNV) kann auf die Buskehre in Ab- 
stimmung mit Stadtwerken Bielefeld GmbH / Busverkehr Ostwgstfalen GmbH (BVO) ver- 
zichtet werden. Die heutigen Hattestellen des Linienverkehrs (Linien 3511 35) sind im Nahver- 
kehrsplan enihaiten und m-n unverändert beibehatten werden. Die Flache für die Auf- 
stellung eines Buswartehauschens sowie die Flache fUr die Aufstellung von Fahrradbügeln 
(I 3m X 2,5 rn) hinter dem Gehweg an der Travestmi3e (Bushalfestelle ,Rheinalleeu) wird als 
öffentliche Verkeh~flache fe~tgasetzt und somit gesichert. 

Mit den Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist kein Ein- 
griff in den vorhandenen Straßenraum (VerkehrMache, Fußl und Radweg) verbunden. Der 
Gehweg entlang der Travestraße ist zu ergänzen. lm stadtebaulichsn Vertrag wird sicherge- 
stellt, dass der FWcheneigsntllmer den fehlenden Gehweg errichtet. 

8 )  Belange der Umwelt 

Immissionsschutz 

Eine Vorabeinschäkung der Belastung des Bebauungsplanbereiches durch den Kh-Verkehr 
hat ergeben, dass die Orisntierungswerte der DI N 1 8005 .Schallschutz im Städtebau" unter 
Berncksichtig ung der im Bebauungsplanbreich festgesetzten Nutzungsarten Oberschritten 
werden. 

Unter Beachtung der Mange des Umweltschutzes gemlla 5 I (5) Ziffer 7 BauG8 in Verbin- 
dung mit 5 50 des Gesetzes zum Schuiz vor schadlichen Luherunreinigungen, Geräuschen, 
ErschUtterungen und ahnlichen Vorgängen (Bundesirnmissionsschutzgesetz: - BlmSchG) in 
der Fassung vorn 14.05,1990 (BGBL. I S. 880) giit gernaß RdErl. des Ministers fllr Stadtent- 
wicklung, Wohnen und Verkehr vom 21.07.1988 (MBI. NRW Nr. 57 vom 26.08.1988, S. 
1238) bei der Oberptanung von Gebieten mit Vorbelastung die vorhandene Situation zu 
verbessern und bestehende Schalleinwirkungen soweit wie möglish zu verringern bzw. zu- 
sätzlich nicht entstehen zu lassen. 



Nach MaBgabe des o.g. Erlasses wurde irn Zusammenhang mit der Bearbeitung dieses Be- 
bauungsplanes zur stWtebaulich sachgerechten Schallschutrplanung ein vereinfachtes Er- 
mittlungsverfahren für Lamimrnissionen angewandt und entsprechend ausgewertet. 

Aufgrund dieser Voraussetzungen ergeben sich folgende Gecamtbeurteilungspegel im Plan- 
gebiet: 63 dB(A) tags I 53 dB(A) nachts, Gema0 Beiblatt zur DIN 18005 Teil 1 sind den im 
Bebauungsplan festgeselzten Nutzungen folgende schalbchnischen Orientieningswerte @r 
die städtebauliche Ptanung als Beurteilungspgel zuzuordnen: (far allgemeines Wohngebiet) 
55 dB(A) tags 145 dWA) nachts. 

Bei der Abwäg ung dar swdtebaulichen und l&rnschutzrechtliehen Belange sind folgende 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

Der Bebauungsplan ist durch Straknverkehrsläm vurbelastet Aktive Schaltschutzmab 
nahmen wie L~mschutzw~lle und -wande sind unrealistisch und aus städtebaulichen Grün- 
den nicht zu vertreten. 
Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fllr Nutrungen 
geschaffen, wie sie in der Umgebung des Bebauungsplanes bereits vorhanden sind. 
Bauliche L&mschutmorkehningen gern413 VDI-Richtlinie 27 19 und DIN 41 09 werden htp 
setzt, so dass die in den Regelwerken genannten Mittelungspegel f0r die Innenräume ein- 
gehatten werden. 

Hinsichtlich der mtlglichen Belastung durch den Sportplatz werden mit rd. 120 m die An- 
halbwerte für Mindestabstände zu allgemeinen Wohngebieten -WA- bei Fußballspielen (60 
m), Bolzpmen (40 m) und Leichthletikstadien (1 10 m außerhalb der Ruhezeiten) ein- 
gehalten, wobei hier das Spitzenwertknterium (Startschüsse etc.) bereits berücksichtigt wor- 
den ist (Grundlage: 1 8. BlrnSchV - Sportanlagenlämischutrverordnu ng). Der Anhabert filr 
Mindestabstände bei Leicbthktikstadien mit 165 m in den Ruhezeiten wird dagegen unter- 
schritten. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich irn Umfeld des Sportplatzes 
bereits heute Immissionsorte befinden, die naher an der Anlage liegen als dieses zukünftig 
mit dem hier in Rede stehenden Baugebiet der Fall sein wird. Die vorhandene Sportanlage 
wird z.Zt. nicht als Leichtathletik-Stadion genutzt; eine solche Nutzung ist auch in Zukunft 
nicht absehbar. 

Für die Mountain-Bike-Anlage ist eine weitere Prtifung der Ltlrmemisaiunen entbehrlich, da 
dhser Standort aufgegeben wird. 

Bei den Parkplatzen ist eine Abschätzung für die Flachen an der Schwimmhalle und an dem 
Sportplatz erfolgt. Einerseits liegen die Parkplatze mit 100 m (Schwimmhalle) soweit vom 
lrnmissionsort entfernt, dass kein Konflikt zu erwarten ist, andererseits besteht bei dem 
Parkplatz am Sportplatz als tlffentlictier Verkehdäche bereits eine Vorbelastung durch die 
Straßen, so dass auch hier keine weitere Berücksichtigung ehigen muss. 

Boden- und Grundwassersctiutz 

Der Gehungsbereich befindet sich weder in einem deneit festgesetzten Wassemhutrgebiet 
der Stadtwerke Biekfeld GmbH noch gehört der Bereich derzeit zu einem Fassungsbereich 
der Wasserschutzzonen, 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Grundw~messstellen, die in Abstimmung mit 
dem Wasserschutzarnt ggf. entfernt und an anderer Stelle neu errichtd werden mUssen. 



Außerhalb des Geitungsbereiches des Bebauungsplanes sind foigende Ablasten jeweils in 
nt)rdlicher Richtung vorhanden, von denen nach heutigem Kenntnisstand keine Belastungen 
ausgehen und die keine Auswitkungen auf das Plangebiet haben: 

Altlast Nr. B 65 (Abstand rd. 200 m) 
Altlast Nr. H 353 (Abstand rd. 120 m) 

9) Belange der Ver- und Entsorgung 

Belange des Gewherschutzes sind nach heutigem Kenntnisstand nicht berilhrt. 

Auf die vorhandene Entwflsseningskanalisation kann zurückgegriffen werden. Bei der Auf- 
stellung des Schmutzwasserentwurfes .SW-Hauptsammler Sennestadtu wurde das Plange- 
biet nicht berücksichtigt. Aufgrund der geringen Menge des anfallenden Schmutmassers 
bestehen jedoch gegen einen Anschluss an die vorhandene Schmutzwasserkanalisatian in 
der Travestmi3e und in der Rheinallee keine Bedenken. 

Bezüglich des Umgangs mit dem Niederschlagswasser ist vor dem Hintergrund des 5 51 a 
Laindeswassergesetz und unter Berllcksichtigung der Bodenverhäitnissa nach erfolgter Bo- 
den- und Grundwassererkundung (Gutachten des BOros Schrnidt und Carstensen, Bielefeld, 
August 1998) folgende Feststellung zu treffen. 

Die drttichen Verhältnisse sind im Bereich der geplanten Bebauung uneingesehmnkt fOr die 
Versickening von Niederschlagswasser geeignet. Die ermittelten Durchlässlgkeitsbeiwerte 
und insbesondere die Machtigkeit der ungesättigten Badentone ergeben auch unter Ansatz 
ung Onstiger Bedingungen keine Einsch@nkung. 
Die Versickerung der auf den Wegeflachen sowie auf den Dachflachen anfallenden Nieder- 
schlage kann über wegebegleitende Mulden oder ein kombiniertes Mulden- I Rigolensystem 
erfolgen. Zur Vermeidung von Nässeschäden infolge der Verkettung ungünstiger Bedingun- 
gen sind die Versiclcerungseinrichtungen mit einem Notüberlauf zum Regenwasserkanai an 
der Rheinallee zu versehen. Die gsnaue Ausgestaitung hat irn Zuge der Entwasserungspla- 
nung zu erfolgen. Die Muldsnversicksrung weist aufgrund der Nutzung der belebten Boden- 
zons eine sehr gute biologische Reinigung auf und stellt im Zusatz zur Fl$ichenvesickerung 
Speichenrolumen zur Verfügung, in dem zu versickerndes Wasser zwischengespeichert 
werden kann. 
Die genaue Konzeption der Mulden bzw. Rigolen unterliegt noch keiner genauen Vorgabe 
und ist im Rahmen der Entw~sserungsplanung zu dimensionieren. Der Flächenbedarf, der 
pro angeschlossener Flache zur Muldenversickerung heranzuziehen ist, nimmt mit nachlas- 
sender Durchlässigkeit und höherem Ansatz des Bemessungsregens zu. 

Die Versickerungsfiäche kann bei Mutdenverslckerung mit rd. 15 % der angeschlossenen 
Fläche angesetzt werden. Bei einer angeschlossenen fläche von rd. 3.1 00 qm sind somit rd. 
465 qm fUr eine Muldenversickmng vorzusehen. Unter Berücksichtigung der guten Durch- 
Iassigkeit des Untergrundes ist dies jedoch als Maxirnahert anzusehen. Eine weitere FlB- 
chenreduzierung kann durch die Eintichtu ng von Rigolen erzielt werden. 

Der nordwestliche Bereich des Bebauungsplangebietes ist bei hachsten Grundwasserctän- 
den nur eingeschrankt für eine Versickerung geeignet. Die eumliche Anordnung dar Versi- 
ckeninaseinrichtunaen wird dementsrirechend - in weitaehender Übereinstimmuna mit den 



versiegelten Flachen - auf d b südlichen Bereiche bqrenzi werden, 

Für die Wege- und SteHplatEflachen sowie die Uffenttiche Parkplatzflache gilt die Empfeh- 
lung, versicksningmhige Baustoffe zum Einsatz zu bringen. Hierdurcti lässt sich der FIC 
chenbedad fOr die Muldenversickerung reduzieren. 

1 0 )  Belange der Landschaft, des Orts- und Landschaftsbildes sowie Eingriff I Ausgleich 

Bei der Beurteilung der Eingflserheblichkeit und der Betrachtung des Eingrifkfolgen- 
Bew4ltigungsprqramrns Ist zu beacksichtigen, dass die klinftig zulässigen Nutzungen eine 
Flache in Anspruch nehmen, die heute teilversiegelt ist. Des weiteren stellt der Standort 
durch seine Lage innerhalb einer gewachsenen Siedlung mit der Randlage zu der tlffentli- 
chen Grünflache mit Freizeit- und Sporteinrichtungen keinen erheblichen Eingriff in den 
Landschaftsraum im Außenbereich dar. Ebensa wird die bauliche Inanspruchnahme nur eine 
unerhebliche Beeinträchtigung des Landschafts- und Natumurnes darstellen. 

Die Flache liegt nach dem Stadtklima-Atlas Bielefeid am Rand eines Grünflachen- I Parkan- 
lagen-Kiirnatops. Diese gilt als klimatischia Ausg leichsfläctie innerhalb der Bebauung mit ei- 
nem ausgeprägten Tagesgang der Temperatur und Feuchte. Der Stadtklima-Atlas 8iekfeld 
führt dazu aus: "Wohnklimatisch am günstigsten zu beurteilen sind die nordostlichen Sied- 
lungsteile von Sennestadt. Sowohl die Emissionen als auch das Belastungspotential sind 
hier niedrig. Ferner stelit der nahegelegene geschlossene Wald mit seiner thermischen und 
lufthygienischen AusgEeichsfunMion aufgrund seiner geiingen Distanz zum besiedekn Wir- 
kungsraum einen lokalklimatischen Gunctraurn dar." 

Die Bebauung wird das derzeit vorhandene Grfinffachen I Parkanlagen-Klimatop in ein 
Stadtrand-Klimatop verwandeln und die Ausg leichsfun ktion wird dadurch verloren gehen. 
Das Gebiet wird von der Stsidtklimaanaiyw als .Flache mit rnaaiger Klimaempfindiichkeit" 
eingestuft. Da es sich nur um einen kleinen Teil der Parkfläche handett. die umgewandelt 
wird, kann dies aus Klimasicht hingenommen werden. 

Im Zielkonzept Naturschutz (Stadt Bielefeld Grllnmchenarnt, Juni 1997) ist die Flache in- 
nertialb eines Siedlungsbeteiches mit mittlerer Naturschutzfunktion dargestellt. Dieses ist im 
Rahmen der Wertstufen des Siedtungsbereiches die niedrigste Stufe und gilt Wr zusammen- 
hangende Bereiche der Mutrungstypen von übewiegend mittlerer Lebnsraumbedsutung. 

Der Bebauungsplan bringt durch die geplante Flächenversiegelung Eingriffe in Natur und 
Landschaft mit sich. Irn Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind die 

einzelnen Teillebensräurne des Gebietes bewertet, 
die Eingrifkerheblichkeiten ermittelt, 
der Bedarf an Kornpensationsmaßnahmen abgeschatzt und 
die erforderlichen Maßnahmen dargestelit worden, 

Die neu zu bebauenden Flachen sind teiiweise irn Bereich eines Buswendeplatzes sowie 
angrenzenden Gehwegen bereits versiegelt. Diese Bereiche werden von Gebüschen, Hoch- 
hecken, Einzelbaumen und Baumgruppen begleitet. Große Flachenanteile nimmt der (rffent- 
liche Grlinrug mit Trockenrasenslemnten ein. In dieser Auspagung mit typischen Kennar- 
ten ist diese Flache ein nach § 62 LG gesctiQtztes Biotop. Irn Osten reicht eine Teilfläche 
eines GehMzbestandes aus Stiel- und Rot-Eichen irn Vomaldstadium in den Bebauungsplan 
hinein. Innerhalb des Gffenttichen Gmnzuges ist eine Moutain-BikeAniage mit Rohbodenbe- 



reichen und Ge hdlzeinfassungen vorhanden. 

Die Bewertung des h t a n d e s  und die Eingriffsermittlung erfolgen nach dem BieMelder Mo- 
dell. Far die unvermeidbaren Beeintradutigungen durch die geplante Bebauung und Er- 
schließung ergibt sich insgesamt ein Kornpensationsbadarf von ca. 0,%2 ha, der als Ergebnis 
dar vorgenommenen Abwägung ausgeglichen werden kann und -11.. 

Innerhalb des Bebauungsptans sind Maanahmen rum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 
lung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Die Wiederhemtellung des Sandtrocken- 
rasens im Bereich dar aufzugebenden Moutain-Bike-Anlage wird als Kompensation mit 
0,1024 ha angerechnet. Gleichzeitig ist die Pflanzung von Stiel-Eichen und Sand-Birken als 
Minderungsmaßnahmen festgesetzt. 

Für den Babauungsplan Nr. I I St 37 ,Wohnbebauung Travestraße / Rheinalleeu entsteht 
somit ein Kompensatiorisdefirit von ca. 0,5182 ha. 

Als externe Kompensationsfiäche steht eine Flache irn Gebiet der Sennestadt in der Gemar- 
kung Sennestadt, Flur 4 , FlumtCIck 558 zur Vemgung. Von der Sennestadt GmbH wurde 
bereits ein Erstaufforstungsantrag gesteltt, der vom Forstamt Bialefeld genehmigt wurde. 

D a s  im Bereich des Bebauungsplanes Nr. I I St 37 ,Wohnbebauung Travestraße / Rheinal- 
lee" entstehende Kornpensationsdefizit kann somit auf einer Teilfläche der zur Verfügung 
stehenden externen Kompensationsflache ausgeglichen werden, 

Die AusgleichsRächen gern&& 5 8a BNatSchG werden außerhalb des Geltungsbemiches 
des Bebauungsplanes auf vom spateren FICLcheneigentümer zur VerKigung zu stellenden 
Flachen durch vertragliche Regelungen gesichert. 

Das Plangebiet ist nach 5 29 Abs. 4 LG NRW aus dem Geitungsbreich des Landschafts- 
planes Bietefeld-Sen ne zu entlassen 

1 I) Belange des Denkmalschutzes / Ortsbildrrestaltung 

Nach heutigem Kenntnisstand sind innerhalb des Geltungsberelches keine dankmalpflegeri- 
schert und archaologischen Belangs berührt. 

Die städtebaulich gestalterische Zi9lvorstellung ist eine zum Griinzug im Norden hin offene 
Bauweise. HinsichtIich der Stellung der Gebälude wird durch die Festsetzung und Lage der 
Überbau baren Flächen dem in der Sennestadt überwiegend zu findenden Gestaltprinzip der 
Ausrichtung der Gebäude nach Süden 1 SUdwesten entsprochen. 

Mit der getroffenen Festsetzung des zwingend anzuwendenden Staffdgeschosses im letzten 
Obergeschoss wird ein weiteres, fUr die Snnestadt typisches Gestaltelernent aufgenom- 
men. Die Dachlandschaff ist, wie in der Sennestadt allgemein, hinsichdich der Festsetzungen 
relativ ofFen gelassen worden. Es sind Flachdach und Pultdach ausschließiich für Staffelgs- 
schosse zulassig . Dacheinschnitte und - aufbauten sind unzulässig, da sie d je Entwicklung 
einer Dactilandschaft an dieser städtebaulich wichtigen Stelle zeTstUren würden. 

Belanae von Freizeit und Erholuna 



Die im Norden des Geitungsbeteiches gelegene Grlinfiachs ist Bestandteil der zentralen Of- 
fentiichen Grünflache des Siedlungsbemiches der nbrdlichen Sennestadt. Die GrOnfiachen- 
funktion und der GrünRäcknzusammenhang bleiben weiterhin bestehen. Innerhalb des 
Geitungsbereiches des Bebauungsplanes wird eine FuGwegeverbilldung fCLr die Offentllctie 
Nutzung Uber entsprechende Gehrechte gesichert. Im Nahbereich d e r  Fletche befinden sich 
- sOdtich des Spoitparks - eine Minigor-Anlage und eine Mountain-BikeAnIage. Die Moun- 
bin-Bike-Anlage wird von der Planung tangiert und enffälR an diesem Standort emaizb. 

i.laWebitsgr~t3e: 
Größe WA I : 
G r 6 k  WA 2 
Größe Offentliche Grünfläche: 
Größe Verkehrsfllctie: 

rd. 9.100 qm 
rd. 4,080 qm 
rd. 1.770 qrn 
rd. 2.550 qm 
rd. 700 qrn 

rd. 27 Wohneinheiten 
rd. 3 Wohneinheiten 

Kosten fiSr die Stadt Bielefeld aufgnind der vorgesehenen s?ädtebaulichen Maßnahmen wer- 
den nach derzeitigem Kenntnisstand nicht anfallen. 

Die Kosten fUr die Etschließungsmaünahman, die Kosten für die ggf. zu Mtigenden Aus- 
gleichs- und ErsatzmaRnahmen sowie die Kosten far erforderliche Leitungsverlegungen und 
Straßenbau @.B. Aufhebung der ehemaligen Buskehre, BUrajersteig und Radweg- 
Erganzung) gehen, soweit sie durch Planungen auf dem GrundsiUck des späteren Flachen- 
eigenturner8 begründet sind, zu Lasten späteren FliicheneigentUmers. Die Einzelheiten sind 
in dem zwischen der Stadt Bielefeld und der Sennestadt GmbH geschiossenen städtebauli- 
chen Vertrag geregelt. 

Die 

Sennestadt GmbH. 
Raichowplatz 3 
3 3689 Bielefe td , 

hat sich als zukünftber Eigentümer der Fläche innerhalb des Gelkingsbereiches des Bebau- 
ungsplanes bereit und in der lag0 erkhrt, die Kosten, die mit den Planungen zur Erreichung 
der planungsrechtlichen Zulassigkeit der Vorhaben verbunden sind, voltständig zu tragen. 

Du Bois 
Beigeordneter 



Bebauungsplan Nr. USt 37 ,,Wohnbebauung T r a v i e a h ~ e i n a l l e e ~  
1. Ausfertigung 

Die Oflenlegung wurde am 28,Oü.1989 
Blelefeld, 07.09.1999 ortsUMich bffentllch bekanntgernacht, 

Blelefeld, 22.10.1 909 

gw. GmBeaSfrofh 

ortsUMich Offentltch bekannt- 

Mit der erfolgten Bekanntmachung Ist der 
Bebauungsplan in Kmfi getreten. 

Drnold,  
Az.: 


